
109

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk  

Zu dem Jahresabschluss, dem Lagebericht und zur Rech-

nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG haben wir folgenden 

Bestätigungs vermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung 

der Buchführung und den Lagebericht der RheinEnergie AG, 

Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 

2013 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung 

auch die Einhaltung der Pfl ichten zur Rechnungslegung nach 

§ 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3

EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse 

aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von 

Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften und die Einhaltung der Pfl ichten nach 

§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-

lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 

den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 

über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pfl ichten zur 

Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 

Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 

beurteilt werden kann, ob die Pfl ichten zur Rechnungslegung 

nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt 

sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-

schaft liche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die 

Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 

Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

sowie für die Einhaltung der Pfl ichten zur Rechnungslegung nach 

§ 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 

der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-

stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die 

Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten 

nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt 

sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind 

der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 

Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen 

geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-

wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 

gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pfl ichten zur Rechnungslegung 

nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b 

Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse 

aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Köln, 11. April 2014
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die Herausforderungen für unser Unternehmen werden größer, 

Klarheit über energiepolitische Rahmenbedingungen herrschte 

zum Ende des Jahres 2013 noch nicht. Dennoch haben wir als 

Unternehmen unseren Kurs beibehalten: regional die Energie-

wende voranzubringen, für unsere Kunden da zu sein und 

unsere Palette an Leistungen kontinuierlich weiter auszubauen.

Trotz des weiterhin schwierigen Umfelds hat sich unser Unter-

nehmen im Geschäftsjahr 2013 ordentlich entwickelt. Der Um-

satz ist im Vergleich zum Vorjahr stabil. Doch entscheidend ist 

der Gewinn, der erwartungsgemäß leicht zurückgegangen ist 

und auch in diesem und im nächsten Jahr leicht sinken wird. 

Danach rechnet unser Unternehmen wieder mit steigenden 

Gewinnen. Der zwischenzeitliche Gewinnrückgang in unserem 

Unternehmen fällt vergleichsweise moderat aus. Das liegt vor 

allem daran, dass wir rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, 

richtig gedeutet und entsprechend gehandelt haben.

Unsere kontinuierlichen Schritte zur Steigerung auch der wirt-

schaftlichen Effi zienz haben wunschgemäß gegriffen und wirken 

sich weiter positiv aus. Der Personalbestand unseres Unterneh-

mens ist weiterhin stabil. Wichtig ist uns auch die Förderung 

der Chancengleichheit, ein Ziel, das wir forciert haben.

Die Bundestagswahlen im Herbst 2013 haben zunächst die 

erwarteten politischen Weichenstellungen mit sich gebracht. 

Nun blicken wir als Unternehmen wie auch als Branche mit 

Spannung darauf, welche Rahmenbedingungen für die Energie-

wende und für den Industriezweig insgesamt künftig gelten 

werden. Denn diese sind leider immer noch in Teilen unklar. 

Insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien betrachten 

wir einige der Vorschläge skeptisch, weil sie einzelne Energien 

aus unserer Sicht wirtschaftlich benachteiligen. Aber auch auf 

anderen Feldern besteht noch Klärungsbedarf, etwa bei der 

Frage, wie Kraftwerksreserven auch wirtschaftlich in den 

Energiemarkt zu integrieren sind.

Wir arbeiten engagiert daran, die Bedürfnisse der großen 

regionalen Stadtwerke im Interesse unserer Kunden zu 

vertreten und die Notwendigkeit einer gleichermaßen soliden 

wie zukunftsorientierten Energiepolitik zu unterstreichen. Denn 

wir setzen uns bereits seit vielen Jahren konsequent mit den 

Themen auseinander, die seit Frühjahr 2011 unter dem Begriff 

„Energiewende“ zusammengefasst sind. Und wir haben auf 

diesem Feld bereits gehandelt, etwa durch Ausbau der vor 

Ort emissionsfreien beziehungsweise -armen Leitungsenergien,

aber auch durch erhebliche Investitionen in den Bereich der 

erneuerbaren Energien.

Ein wesentlicher Baustein in unserem Konzept für die Energie-

wende ist das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk (GuD) 

Niehl 3, gerade mit Blick auf die Versorgungssicherheit in Köln 

und die Energiewende. Es ist das größte Investitionsprojekt 

der RheinEnergie. Mit ihr sichern wir auf Jahrzehnte hinaus 

eine nachhaltige Stromlieferung und die Fernwärmeversorgung 

einer ganzen Stadt.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,




